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NUTZUNGSSCHABLONE:

Bestandteil des Bebauungsplans sind die Textfestsetzungen
die Begründung mit der Umweltprüfung und dem 
Landschaftsplan welche gesondert beigefügt sind.

Satzung gemäß §§ 8 bis 10 BauGB in Verbindung mit § 24 GemO 
und § 2 der Hauptsatzung vom 01.09.1994 sowie § 88 LBauO.

Dem Bebauungsplan liegt die digitale amtliche Flurkarte der
Vermessungs- und Katasterverwaltung RPf zugrunde, ergänzt um
die zusätzlichen Inhalte der Stadtgrundkarte 1 : 1000 und weiteren
Eintragungen aus dem städtischen Bau- und Vermessungswesen.

ZEICHENERKLÄRUNG

Art der baulichen Nutzung 

Allgemeines Wohngebiet

Mischgebiet

Grundflächenzahl GRZ 

Zahl der Vollgeschosse, zwingend

III Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß 

TH Traufhöhe 

AH Attikahöhe 

OK Attika Oberste Aussenwandbegrenzung

O offene Bauweise

Baulinie

Baugrenze

Umgrenzung für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und 

Garage, Tiefgarage, Caport

Einfahrt 

Verkehrsflächen § 9 Abs.1 Nr.11 und Abs. 6  BauGB

öffentliche Straßenverkehrsfläche

öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Straßenbegrenzungslinie

Fußgängerbereich

öffentliche Parkplätze

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung 

Fläche für Versorgungsanlagen

Elektrizität

Abwasser

Leitungen unterirdisch

Öffentliche Grünfläche

Private Grünfläche: zu begrünende Grundstücksfläche

Spielplatz

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, dem 

Wasserfläche

Trasse Hochwasserschutzanlage (HWS)

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belastende Fläche 

zu erhaltende Bäumen

Pflanzgebot für Bäume

Sonstige Planzeichen

Einzelanlagen (unbewegliche  Kulturdenkmale), die dem Denk- 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung und unterschiedlicher Festsetzungen

geplante Grundstücksgrenze

Umgrenzung von öffentlichen Flächen für Maßnahmen zum 

Stpl

Ga,TGa,CP

gem. Planzeichenverordnung

§4 BauNVO

§6 BauNVO

Maß der baulichen Nutzung 

GR maximal zulässige Grundfläche

Bauweise §9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §22 BauNVO

offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässig

abweichende Bauweisea

Überbaubare Grundstücksflächen §9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §23 BauNVO

§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §16 BauNVO

§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
§9 Abs. 1 Nr. 12,14 und Abs. 6 BauGB

Hauptversorgungs- und Hauptwasserleitungen

Grünflächen

§9 Abs.1 Nr.13 und Abs. 6 BauGB

§9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs.6 BauGB

Landschaft (siehe textliche Festsetzungen Teil A, Punkt 13.2)

Parkanlage

Umgrenzung von privaten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 

(siehe textliche Festsetzungen Teil A, Punkt 13.2)

Öffentliche Grünfläche: Straßenbegleitgrün

private Stellplätze

NebenanlagenNb

gr/fr/lr

§9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB

§9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten 
 §9 Abs.1 Nr.10 und Abs. 6 BauGB

Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Einwirkungen  
-passive Lärmschutzmaßnahmen (Schalldäm-Maße einzelner 

Räumen - siehe textliche Festsetzungen, Teil A, Punkt 12)

Gebäude mit Bestandschutz

Erdgeschoß, Obergeschoß,DachgeschoßEG,OG,D 

Zeichenerklärung

§9 Abs.7 BauGB

gem. Bauordnungsrecht

FlachdachFD

SatteldachSD

ZeltdachZD

WalmdachWD

DachneigungDN 40°-50°

Füllschema der Nutzungsschablone

Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
§9 Abs. 1Nr.16 und Abs. 6 BauGB 

nach außen abschließenden Bauteile von schutzbedürftigen 

malschutz unterliegen

sind

Gemeinschaftsanlagen

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

MI

P

WA

E

Art der bauli-

chen Nutzung

Höhe baulicher

Anlagen

GRZ / GR -------

Dachform /
Dachneigung

Bauweise

DD

III

Fassung vom :

Gezeichnet: Stadt Speyer - FB 5
520   Stadtplanung

Bebauungsplan Nr. 019 D
" Alte Ziegelei Erlus "

6.

Zeit vom 25.02.2013 bis 28.03.2013 öffentlich aus.

13.

machung am  31.07.2015 Rechtskraft erlangt.

5.

bekanntgemacht.

4.

13.12.2012  gemäß § 3 (2) BauGB angenommen und die 

öffentliche Auslegung beschlossen.

3.

Der Bebauungsplan lag gemäß § 3 (2) BauGB in der

Dieser Beschluss wurde am 15.02.2013 ortsüblich

Der Stadtrat hat den Bebauungsplanentwurf am

Der Bebauungsplan hat mit der ortsüblichen Bekannt-

Die Bürgerbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB wurde

12. Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt und zur 

und zur Bekanntmachung freigegeben.

Ausgefertigt:

Speyer, den  30.04.2014

Oberbürgermeister

2. Dieser Beschluss wurde gemäß § 2 (1) BauGB am

15.06.2012  ortsüblich bekanntgemacht.

10.

1. Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde vom Stadtrat

am 15.12.2011 gemäß § 2 (1) BauGB beschlossen.

Der Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB (Bebauungsplan

einschließlich textlicher Festsetzungen) erfolgte durch 

den Stadtrat am 14.11.2013.

vom 18.06.2012 - 13.07.12 durchgeführt.

Masstab
Bearbeiter:
Abteilungsleiterin:

11. Da der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan ent-

wickelt wurde, ist ein Genehmigungsverfahren entbehrlich.

1:500Trojan
Welter

14.11.2013 - Satzung
Bayer

7. Der Stadtrat hat den Bebauungsplanentwurf am 19.06.13 ange- 

nommen und die erneute öffentliche Auslegung gemäß

§4a BauGB beschlossen.

Dieser Beschluss wurde am 21.06.2013 ortsüblich bekannt 8.

Der Bebauungsplan lag in der Zeit vom 01.07.2013 bis 12.07.2013

erneut öffentlich aus.

9.

gemacht.

gezeichnet  Hansjörg Eger 

N ord

WA 1
0,45

a1 FD

---

max. OK Attika
IV+D 114,2 m üNN
IV      111,70 m üNN

WA 2
0,45

a2 FD

---

max. OK Attika
IV+D 114,2 m üNN
IV      111,70 m üNN

WA 3
0,45

a3 FD

---

max. OK Attika
IV+D 114,2 m üNN
IV      111,70 m üNN

WA 4
0,52

a4 FD

---

max. OK Attika
IV+D, V 114,2 m üNN
IV      111,70 m üNN

WA 5
0,45

a5 FD

---

max. OK Attika
IV+D 114,2 m üNN
IV      111,70 m üNN

WA 6
0,40

a SD,WD,FD

---

max. TH
max. AH

DN 35°- 45°

WA 7
max. GR 200m²

E
SD,FD

---

max. TH =104,20 müNN
max. AH =104,20 müNN

DN 40°- 50°

WA 8
max.GR 200 m²

E FD

---

I   max. AH= 4,7m

MI 1
0,6

ZD, WD, SD

---

max. TH = 8,50 müNN

DN 40°- 50°
o

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
(GEM. § 9 ABS. 1 BAUGB) 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§9 ABS.1 NR.1 BAUGB) 

Das Plangebiet ist gemäß Planeintrag als Allgemeines Wohn-
gebiet (WA) im Sinne von § 4 BauNVO und als Mischgebiet
(MI) im Sinne von § 6 BauNVO festgesetzt. 

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. 

In den Teilgebieten WA 1 bis WA 8 sind gem. § 4 Abs. 2 
BauNVO zulässig: 
 Wohngebäude, 
 die der Versorgung des Gebietes dienende Läden, 

Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende 
Handwerksbetriebe, 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 
und sportliche Zwecke. 

Ausnahmsweise sind zulässig: 
 Betriebe des Beherbergungsgewerbes (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 

BauNVO), 
 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe (§ 4 Abs. 3 Nr. 2 

BauNVO), 
 Anlagen für Verwaltungen (§ 4 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO). 

Nicht zulässig sind: 
 Gartenbaubetriebe (§ 4 Abs. 3 Nr. 4 BauNVO), 
 Tankstellen (§ 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO). 

Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von 
Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 

Im Teilgebiet MI 1 sind gem. § 6 Abs. 2 BauNVO zulässig: 
 Wohngebäude, 
 Geschäfts- und Bürogebäude, 
 Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
 sonstige Gewerbebetriebe, 
 Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, 

soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Nicht zulässig sind: 
 Gartenbaubetriebe (§ 6 Abs. 2 Nr. 6 BauNVO), 
 Tankstellen (§ 6 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO), 
 Vergnügungsstätten (§ 6 Abs. 2 Nr. 8 und  

§ 6 Abs. 3 BauNVO). 

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG  
(§9 ABS.1 NR.1 BAUGB UND §§ 16 - 21A BAUNVO ) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die Grundflächen-
zahlen (GRZ), die maximal zulässige Grundfläche (GR), die 
Zahl der Geschosse sowie durch die Höhen der baulichen An-
lagen festgesetzt. Sie sind dem Eintrag im zeichnerischen Teil 
zu entnehmen. 

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von 
baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch 
die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird (Tiefgaragen), 
nicht mitzurechnen, wenn eine Überdeckung von mind. 0,5 m 
und eine dauerhafte Begrünung erfolgt (§ 19 Abs. 4 BauNVO).

Die Geschossigkeit ist durch die Zahl der Geschosse als 
Höchstmaß oder zwingend festgesetzt. Die mit den Buchsta-
ben I, II, III, IV und V bezeichneten Geschosse sind Vollge-
schosse. Das IV+D Geschoss ist kein Vollgeschoss im Sinne 
der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz.  

In den Teilgebieten WA 1 bis WA 5 ist die Höhe der bauli-
chen Anlagen durch  
 die absolute Höhe der Oberkante Fertigfußboden im Erd-

geschoss sowie 
 die absoluten Höhen der obersten Außenwandbegrenzung 

(Oberkante Attika) 

in Metern über Normalnull (müNN) wie folgt definiert: 

Erdgeschoss - OK Fertigfußboden = + 98,00 müNN, zwingend
4. Obergeschoss (IV+D, V) - OK Attika = + 114,20 müNN, als 
Höchstmaß 
3. Obergeschoss (IV) - OK Attika = + 111,70 müNN, als 
Höchstmaß.  

Im Teilgebiet WA 7 ist die Höhe der baulichen Anlagen bei ge-
neigten Dächern durch die Traufhöhe bzw. bei Flachdächern 
durch die Attikahöhe als absolute Höhen in Metern über Norma
null (müNN) definiert. 

Die Traufhöhe sowie die Attikahöhe sind im Teilgebiet WA 7 m
104,20 müNN festgesetzt. 

In den Teilgebieten MI 1, WA 6 und WA 8 ist die Höhe der 
baulichen Anlagen bei geneigten Dächern durch die Traufhö-
hen bzw. bei Flachdächern durch die Attikahöhen als Höchst-
maß gemäß Eintrag im zeichnerischen Teil festgesetzt.  

Die Traufhöhe wird bei geneigten Dächern von der Hinterkan-
te der angrenzenden Verkehrsfläche (der gebäudezugewand-
ten Seite) in der Gebäudemitte bis zum Schnittpunkt Außen-
kante Wand / Oberkante Dachhaut gemessen.  

Die Attikahöhe wird bei Flachdächern von der Hinterkante der 
angrenzenden Verkehrsfläche (der gebäudezugewandten Sei-
te) in der Gebäudemitte bis zu der obersten Außenwandbe-
grenzung gemessen. 

In den Teilgebieten WA 7 und WA 8 ist sind jeweils die maxi-
malen Größen der Grundflächen der Wohngebäude festge-
setzt. 

3. BAUWEISE (§9 ABS.1 NR.2 BAUGB UND §22 BAUNVO ) 

In den Teilgebieten WA1 bis WA 5 ist die abweichende Bau-
weise (a) gem. §22 Abs. 4 BauNVO wie folgt festgesetzt. Die 
abweichende Bauweise besitzt die Merkmale der offenen 
Bauweise, jedoch darf die Länge des Gebäudes das Maß von 
50 m überschreiten. Darüber hinaus wird festgesetzt: 

a1 – das Winkelgebäude muss ohne seitlichen Grenzabstand 
an die südliche Grundstücksgrenze (südliche Schnittlinie des 
Baugrundstücks mit der angrenzenden öffentlichen Verkehrs-
fläche) herangebaut werden. An die östliche Grundstücks-
grenze (Schnittlinie des Baugrundstücks mit der angrenzen-
den öffentlichen Grünfläche) ist ohne seitlichen Grenzabstand 
nur das Erdgeschoss heranzubauen, im 1. und 2. Oberge-
schoß ist die östliche Grundstücksgrenze um das Maß von 4,0 
m zu überschreiten. Der erforderliche Grenzabstand zur nörd-
lichen Grundstücksgrenze (Schnittlinie zwischen WA1 und WA 
2) darf unterschritten werden.  

Das Solitärgebäude muss ohne seitlichen Grenzabstand an 
die östliche Grundstücksgrenze (Schnittlinie des Baugrund-
stücks mit der angrenzenden öffentlichen Grünfläche) heran-
gebaut werden. 

a2 – das Winkelgebäude muss ohne seitlichen Grenzabstand 
im Erdgeschoss an die östliche Grundstücksgrenze (Schnittli-
nie des Baugrundstücks mit der angrenzenden öffentlichen 
Grünfläche) herangebaut werden, im 1. und 2. Obergeschoß 
ist die östliche Grundstücksgrenze um das Maß von 4,0 m zu 
überschreiten. Der erforderliche Grenzabstand zur nördlichen 
Grundstücksgrenze (Schnittlinie zwischen WA 2 und WA 3)  
und südlichen Grundstücksgrenze (Schnittlinie zwischen WA1 
und WA2) darf unterschritten werden.  

Das Solitärgebäude muss ohne seitlichen Grenzabstand im 
Erdgeschoss an die östliche Grundstücksgrenze (Schnittlinie 
des Baugrundstücks mit der angrenzenden öffentlichen Grün-
fläche) herangebaut werden, im 1., 2. und 3. Obergeschoß ist 
die östliche Grundstücksgrenze um das Maß von 4,0 m zu 
überschreiten. 

a3 – das Winkelgebäude muss ohne seitlichen Grenzabstand 
an die nördliche Grundstücksgrenze (nördliche Schnittlinie des 
Baugrundstücks mit der angrenzenden öffentlichen Verkehrs-
fläche) herangebaut werden. An die östliche Grundstücks-
grenze (Schnittlinie des Baugrundstücks mit der angrenzen-
den öffentlichen Grünfläche) ist ohne seitlichen Grenzabstand 
nur das Erdgeschoss heranzubauen, im 1. und 2. Oberge-
schoß ist die östliche Grundstücksgrenze um das Maß von 4,0 
m zu überschreiten. Der erforderliche Grenzabstand zur südli-
chen Grundstücksgrenze (Schnittlinie zwischen WA 3 und WA 
2) darf unterschritten werden. 

Das Solitärgebäude muss ohne seitlichen Grenzabstand im 
Erdgeschoss an die östliche Grundstücksgrenze (Schnittlinie 
des Baugrundstücks mit der angrenzenden öffentlichen Grün-
fläche) herangebaut werden, im 1., 2. und 3. Obergeschoß ist 
die östliche Grundstücksgrenze um das Maß von 4,0 m zu 
überschreiten.  

a4 – das Winkelgebäude muss ohne seitlichen Grenzabstand 
an die südliche Grundstücksgrenze (südliche Schnittlinie des 
Baugrundstücks mit der angrenzenden öffentlichen Verkehrs-
fläche) herangebaut werden. An die östliche Grundstücks-
grenze (Schnittlinie des Baugrundstücks mit der angrenzen-
den öffentlichen Grünfläche) ist ohne seitlichen Grenzabstand 
nur das Erdgeschoss heranzubauen, im 1. und 2. Oberge-
schoß ist die östliche Grundstücksgrenze um das Maß von 4,0 
m zu überschreiten. Der erforderliche Grenzabstand zur nörd-
lichen Grundstücksgrenze (Schnittlinie zwischen WA 4 und 
WA 5) darf unterschritten werden. 

Das Solitärgebäude muss ohne seitlichen Grenzabstand an 
die östliche Grundstückgrenze (Schnittlinie des Baugrund-
stücks mit der angrenzenden öffentlichen Grünfläche) und 
südliche Grundstücksgrenze (südliche Schnittlinie des Bau-
grundstücks mit der angrenzenden öffentlichen Verkehrsflä-
che) herangebaut werden. 

a5 – das Winkelgebäude muss ohne seitlichen Grenzabstand 
an die nördliche Grundstücksgrenze (nördliche Schnittlinie des 
Baugrundstücks mit der angrenzenden öffentlichen Verkehrs-
fläche) herangebaut werden. An die östliche Grundstücks-
grenze (Schnittlinie des Baugrundstücks mit der angrenzen-
den öffentlichen Grünfläche) ist ohne seitlichen Grenzabstand 
nur das Erdgeschoss heranzubauen, im 1. und 2. Oberge-
schoß ist die östliche Grundstücksgrenze um das Maß von 4,0 
m zu überschreiten. Der erforderliche Grenzabstand zur südli-
chen Grundstücksgrenze (Schnittlinie zwischen WA 5 und WA 
4) darf unterschritten werden. 

Das Solitärgebäude muss an die östliche Grundstücksgrenze 
(Schnittlinie des Baugrundstücks mit der angrenzenden öffent-
lichen Grünfläche) herangebaut werden. 

Im Teilgebiet WA 6 ist die abweichende Bauweise (a) gem. 
§22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. Die abweichende Bauweise 
besitzt die Merkmale der offenen Bauweise, jedoch darf bei a6
ohne seitlichen Grenzabstand an die östliche Grundstücks-
grenze, bei a7 ohne seitlichen Grenzabstand an die östliche 
und nördliche Grundstücksgrenze herangebaut werden. Zu-
lässig sind nur Einzelhäuser. 

Im Teilgebiet WA 7 und WA 8 ist die offene Bauweise gem. § 
22 BauNVO, nur Einzelhäuser zulässig (E), festgesetzt. 

Im Teilgebiet MI 1 ist die offene Bauweise (o) gem. § 22 
BauNVO festgesetzt. 

4. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN  
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB, § 23 BAUNVO) 

In den Teilgebieten WA 1 bis WA 5 sind die überbaubaren 
Grundstücksflächen geschossweise durch Baulinien bzw. 
Baugrenzen festgesetzt.  

Im Teilgebiet WA 5 darf die Grundfläche des IV+D Geschos-
ses das Maß von 600 m² nicht überschreiten. 

Die Über- bzw. Unterschreitung der Baulinien sowie die Über-
schreitung der Baugrenzen sind wie folgt geregelt: 

Winkelgebäude 

In den Teilgebieten WA 1 bis WA 5 dürfen die gebogenen
Baulinien entlang der Anliegerstraße A bei polygonaler 
Bauweise um das Maß von max. 30 cm unterschritten wer-
den.  

Die westlichen sowie die nördlichen Baulinien dürfen mit Log-
gien unterschritten und ausnahmsweise mit Balkonen in ei-
nem Maß von max. 5,0 m Breite und max. 2,0 m Tiefe über-
schritten werden. Die Gesamtlänge der Balkone pro Gebäu-
deseite und Geschoss darf das Maß von 10,0 m nicht über-
schreiten. Die östlichen und südlichen Baulinien dürfen mit 
Loggien bis zu einer Tiefe von 4,0 m unterschritten werden. 
Die Überschreitung der östlichen und südlichen Baulinien mit 
jeglichen Bauteilen ist nicht zugelassen. 

An den Seiten zum Wohnhof dürfen die „Baugrenzen für Ge-
bäude“ mit Gebäudevorsprüngen in einem Maß von max. 10,0 
m Länge und max. 2,5 m Tiefe überschritten werden. Die Ge-
samtlänge der Gebäude-vorsprünge pro Geschoss darf das 
Maß von 20,0 m nicht überschreiten. 

Die Loggien und Balkone an den Seiten zum Wohnhof dürfen 
bis zur „Baugrenze für Loggien und Balkone“ erstellt werden. 

Im Teilgebiet WA 3 darf ausnahmsweise die westliche und 
die nördliche Baulinie mit Gebäudevorsprüngen in einem Maß 
von max. 6,0 m Breite und max. 3,0 m Tiefe überschritten 
werden. Die Gesamtlänge der Gebäudevorsprünge darf pro 
Gebäudeseite und Geschoss das Maß von 12,0 m nicht über-
schreiten.  

Solitärgebäude 

Bei den Solitärgebäuden der Teilgebiete WA 1, WA 4 und 
WA 5 dürfen die östlichen Baulinien mit Loggien unterschritten 
werden. Die Baugrenzen dürfen mit Balkonen in einem Maß 
von max. 5,0 m Breite und max. 2,0 m Tiefe überschritten 
werden. Die Gesamtlänge der Balkone pro Gebäudeseite und 
Geschoss darf das Maß von 5,0 m nicht überschreiten. 

Bei den Solitärgebäuden der Teilgebiete WA 2 und WA 3
dürfen die nördlichen Baugrenzen mit Balkonen in einem Maß 
von max. 5,0 m Breite und max. 2,0 m Tiefe überschritten 
werden. Die Gesamtlänge der Balkone darf pro Gebäudeseite 
und Geschoss das Maß von 10,0 m nicht überschreiten.  

Die südliche „Baugrenze für Gebäude“ darf mit Gebäudevor-
sprüngen in einem Maß von max. 10,0 m Länge und max. 2,5 
m Tiefe überschritten werden. Die Gesamtlänge der Gebäu-
devorsprünge darf pro Geschoss das Maß von 10,0 m nicht 
überschreiten. Die Loggien und Balkone dürfen an der Süd-
seite bis zur „Baugrenze für Loggien und Balkone“ erstellt  

werden. Die östlichen Baulinien dürfen mit Loggien bis zu ei-
ner Tiefe von 4,0 m unterschritten werden. Die Überschreitung 
der östlichen Baulinien mit jeglichen Bauteilen ist nicht zuge-
lassen. 

Nebenanlagen (§ 14 Abs. 1 und 2 BauNVO)  

In den Teilgebieten WA 1 bis WA 5 können im Bereich der 
Tiefgaragen Terrassen als Teil der Gebäude ausnahmsweise 
auch außerhalb der überbaubaren Fläche errichtet werden, 
wenn: 
 die Terrassen in direkter Verbindung zur Wohnung ste-

hen (an sie angrenzen),  
 pro Wohnung nur eine Terrasse errichtet wird und  
 die Tiefe der Terrasse, gemessen von Außenkante Ge-

bäude, das Maß von 3,0 m nicht überschreitet.  

In den Teilgebieten WA 1 bis WA 5 können im Bereich der 
Tiefgarage Sichtschutzwände als Teil der Gebäude aus-
nahmsweise auch außerhalb der überbaubaren Fläche errich-
tet werden, wenn: 
 die Sichtschutzwände in unmittelbarem Zusammenhang 

mit der Terrassenfläche stehen,  
 die Sichtschutzwände in direktem Anschluss an das Ge-

bäude errichtet werden,  
 sie eine Höhe von max. 2,00 m und eine Länge von max. 

3,00 m nicht überschreiten und  
 pro Terrasse nur eine Sichtschutzwand errichtet wird. 

Sichtschutzwände sind nur zwischen den Terrassen zulässig.
An den Grundstückgrenzen zur öffentlichen Grünfläche hin 
sind Sichtschutzwände nicht zulässig. 

Freiraummöblierung ist in den Spielgassen ausnahmsweise 
zulässig, wenn: 
 sie dem landschaftsplanerischen Konzept entspricht und 
 der Standort mit der Feuerwehr abgestimmt wurde. 

Fahrradständer sind in den Spielgassen ausnahmsweise zu-
lässig, wenn: 
 sie dem landschaftsplanerischen Konzept entsprechen,  
 der Standort mit der Feuerwehr abgestimmt wurden und 
 sie als hauseingangsbezogene Gruppenstellplatzanlagen 

an der westlichen bzw. nördlichen Gebäudeseite ange-
ordnet werden. 

Sonstige Nebenanlagen gem. § 14 Abs.1 BauNVO wie Gerä-
tehäuser, Fahrradgaragen, Schuppen sowie Einrichtungen für 
Kleintierhaltung sind in den Teilgebieten WA1 bis WA 5 nicht 
zulässig. 

In den Teilgebieten WA 6, WA 7, WA 8 und MI 1 sind Ne-
benanlagen gem. § 14 Abs.1 BauNVO nur innerhalb der 
überbaubaren Flächen sowie auf den entsprechend gekenn-
zeichneten Flächen zulässig. Terrassen sind auch außerhalb 
der überbaubaren bzw. gekennzeichneten Flächen zulässig. 

Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 2 BauNVO sind in allen Teil-
gebieten als Ausnahme zugelassen.  

5. FLÄCHEN FÜR NEBENANLAGEN, STELLPLÄTZE UND 
GARAGEN (§ 9 ABS.1 NR. 4 BAUGB) 

Nebenanlagen 
In den Teilgebieten WA 1 bis WA 5 sind auf den Flächen der 
begrünten Tiefgaragen quartiersbezogene Sandspielflächen in 
einer Größe bis 40 m² zulässig.  

Tiefgaragen / Garagen, Stellplätze, Garageneinfahrten 
In allen Teilgebieten sind Tiefgaragen, Garagen und Car-
ports nur innerhalb der überbaubaren Grundstücks-flächen 
bzw. in den entsprechend gekennzeichneten Flächen zuläs-
sig. Offene Stellplätze sind nur innerhalb der entsprechend 
gekennzeichneten Flächen zulässig. 

In den Teilgebieten WA 1 bis WA 5 sind die Einfahrten in die 
Tiefgaragen ausschließlich von der Anliegerstraße A zulässig. 
Pro Teilgebiet ist maximal eine Tiefgarageneinfahrt festge-
setzt. 

6. HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN   
(§ 9 ABS.1 NR. 6 BAUGB) 

In den Teilgebieten WA 6 und WA 8 ist pro Grundstück ma-
ximal eine Wohneinheit zugelassen. 

7. VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTENDE FLÄCHEN   
(§ 9 ABS.1 NR. 10 BAUGB) 

Flächen im rückwärtigen Bereich der mobilen Hochwasser-
schutzanlagen sind in einer Breite von 5,0 m von jeglicher Be-
bauung, Einfriedung und Bepflanzung mit Bäumen, Sträu-
chern und Hecken freizuhalten.  

Im Teilgebiet W8 sind die nicht überbaubaren Flächen zwi-
schen den beiden Gebäuden von der Bebauung, Einfriedung 
sowie Bepflanzung mit Bäumen, Sträuchern und Hecken, die 
jeweils höher als 1,60 m sind, freizuhalten. 

8. VERKEHRSFLÄCHEN UND VERKEHRSFLÄCHEN 

BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG  
(§ 9 ABS.1 NR. 11 BAUGB) 

Die Verkehrsflächen sind als öffentliche Verkehrsflächen und 
öffentliche Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
festgesetzt. Die Zweckbestimmung - Anliegerstraße, öffentli-
che Parkfläche, Fußgängerbereich - ist dem Eintrag im zeich-
nerischen Teil zu entnehmen. 

9. FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN  
(§ 9 ABS.1 NR. 12 BAUGB) 

Die Flächen für Versorgungsanlagen mit ihrer Zweckbestim-
mung sind durch den Eintrag im zeichnerischen Teil festge-
setzt. 

10. ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN (§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB) 

Die öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung Park-
anlage bzw. Spielplatz sind durch den Eintrag im zeichneri-
schen Teil festgesetzt. 

11. MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHT ZU BELASTENDE 

FLÄCHEN  (§ 9 ABS.1 NR. 21 BAUGB), SIEHE AUCH 
LEGENDE PLANZEICHNUNG  

In den Teilgebieten WA 1 bis WA 5 sind 

die mit gr gekennzeichneten Flächen mit Gehrecht zu Guns-
ten der Öffentlichkeit,  

die mit fr gekennzeichneten Flächen mit Fahrrecht zu Guns-
ten der Stadtverwaltung Speyer sowie 

die mit lr gekennzeichneten Flächen mit Leitungsrechten zu 
Gunsten der benachbarten Teilgebiete belastet. 

Teilgebiet WA 7 sowie die Ufertreppe am Rhein sind mit 
Gehrecht zu Gunsten der Öffentlichkeit belastet. 

In den Teilgebieten WA 7 und WA 8 sind Flächen mit Geh-
und Fahrrecht zu Gunsten der Stadtverwaltung Speyer belas-
tet. 
Im Teilgebiet MI 1 sind Flächen mit Fahr- und Gehrechten zu 
Gunsten der Öffentlichkeit sowie mit Leitungsrechten zu 
Gunsten der Versorgungsträger belastet. 

Die öffentliche Grünfläche im Anschluss an die Anliegerstraße 
C ist mit Fahr- und Gehrechten zu Gunsten der Anlieger des 
Grundstücks Flst. Nr. 4377/3 belastet. 

12. BAULICHE UND TECHNISCHE VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ 

VOR SCHÄDLICHER EINWIRKUNGEN IM SINNE DES BUNDES-
IMMISSIONSGESETZES (§ 9 ABS.1 NR. 24 IN VERBINDUNG 
MIT § 9 ABS. 2 BAUGB) 

Zum Schutz vor Außenlärm sind für Außenbauteile von Auf-
enthaltsräumen die Anforderungen der Luftschalldämmung 
nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Ausgabe Novem-
ber 1989, einzuhalten. Die erforderlichen resultierenden 
Schalldämm-Maße der Außenbauteile ergeben sich nach DIN 
4109 aus den in Abbildung 1 dargestellten Lärmpegelberei-
chen.  

 

Abbildung 1: Lärmpegelbereiche, GFI - Gesellschaft für  
Immissionsschutz Kaiserslautern, Juni 2013 

 

Nach außen abschließende Bauteile von schutzbedürftigen 
Räumen sind so auszuführen, dass sie die folgenden resultie-
renden Schalldämm-Maße aufweisen: 

Auszug aus Tabelle 8 der DIN 4109 „Schallschutz im 
Hochbau“, November 1989, Tabelle 8   
(Hrsg.: DIN Deutsches Institut für Normung e.V.) 
 

Die erforderlichen Schalldämm-Maße sind in Abhängigkeit 
vom Verhältnis der gesamten Außenfläche eines Raumes zur 
Grundfläche des Raumes nach Tabelle 9 der DIN 4109 zu 
korrigieren. 

Durch den Einbau von Lüftungseinrichtungen ist in Aufent-
haltsräumen für ausreichende Belüftung zu sorgen. Es kön-
nen Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelas-
sen werden, soweit nachgewiesen wird, dass geringere 
Schalldämm-Maße erforderlich sind. 

13. LANDESPFLEGERISCHE FESTSETZUNGEN, FLÄCHEN ODER 
MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 

ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT.
ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 

BEPFLANZUNGEN (§ 9 ABS.1 NR. 20 BAUGB UND § 9 ABS.
1 NR. 25A UND B BAUGB) 

13.1 Bepflanzung der öffentlichen Grünflächen  
(Parkanlage) 

Am Rhein wird eine öffentliche Grünfläche mit Fuß- und Rad-
wegen, Platz- und Spielbereichen angelegt. Extensiv genutzte 
Grünflächen sind mit einer Wiesenmischung aus kräuterrei-
chem Saatgut einzusäen. Vorhandene Laubgehölze sind wei-
testgehend zu erhalten. 

13.2 Extensiv genutzte Wiese 

Die in WA 8 als Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzten Flä-
chen sollen als extensive Wiesenflächen hergestellt werden. 
Eine Mahd erfolgt zweimal jährlich, das erste Mal frühestens 
im Juni, das zweite Mal frühestens im September. 

Die innerhalb der öffentlichen Grünfläche als Flächen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft festgesetzten Flächen sollen als extensive Wie-
senflächen hergestellt werden. Eine Mahd erfolgt zweimal 
jährlich, das erste Mal frühestens im Juni, das zweite Mal frü-
hestens im September.  

13.3 Wasserdurchlässige Beläge  

Im gesamten Bebauungsplangebiet sind private Stellplätze, 
Wege und Hofflächen möglichst mit wasserdurchlässigen Be-
lägen (z.B. in Splitt verlegte Pflasterungen mit Fuge, Drainfu-
genpflaster, Rasengittersteine, Kiesflächen, Schotterrasen 
etc.) herzustellen. Auf eine Ausführung von wasserdurchlässi-
gen Belägen kann verzichtet werden, wenn die befestigten 
Flächen in eine Rasen- oder sonstige Vegetationsfläche in-
nerhalb des Grundstücks entwässert werden oder, wenn das 
z.B. auf Grund der Lage, Größe oder der zu erwartenden 
Menge an anfallendem Niederschlagswasser nicht möglich ist, 
an die Regenwasserkanalisation angeschlossen werden. Eine 
Versickerung von Niederschlagswasser darf nur in nachweis-
lich unbelasteten Bereichen erfolgen. 

13.4 Allgemeine Bauzeitenbeschränkung 

Schutz der Avi-Fauna - zur Vermeidung einer Tötung oder 
Verletzung von Brutvögeln muss die Baufeldfreimachung (Ab-
riss, Entfernung der Vegetation) im Zeitraum von Oktober bis 
Februar erfolgen. 

Schutz von Fledermäusen - zur Vermeidung einer Tötung o-
der Verletzung von Fledermäusen muss die Baufeldfreima-
chung (Abriss, Entfernung der Vegetation) im Zeitraum von 
November bis Mitte März erfolgen. 

Da sich die o.g. Bauzeiten für Avi-Fauna und Fledermäuse 
überschneiden, gilt folgende allgemeine Bauzeitenbeschrän-
kung: Die Baufeldfreimachung muss aus artenschutzrechtli-
chen Gründen (Avi-Fauna, Fledermäuse) im Zeitraum von 
November bis Februar erfolgen. 

13.5 Dachbegrünung 

Alle Flachdächer, sofern sie nicht durch Dachterrassen, Ober-
lichter, technische Anlagen etc. eingenommen werden, sind 
extensiv (Substratstärke von mindesten 8 cm) zu begrünen. 
Dabei ist ein Begrünungsanteil von mindestens 50 % der ge-
samten Grundfläche zu sicherzustellen.  

13.6 Begrünung Tiefgaragen 

Die nicht überbauten Tiefgaragenflächen sind, sofern sie nicht 
als Spielplatz, Terrasse etc. genutzt werden, intensiv zu be-
grünen. Dafür ist eine Substratstärke von mindestens 50 cm 
vorzusehen. 

13.7 Pflanzgebot: Bäume im Verkehrsbegleitgrün und in 
Verkehrsflächen besonderer Zweck-bestimmung 

An den im Plan auf den Verkehrsbegleitgrün und den Ver-
kehrsflächen besonderer Zweckbestimmung dargestellten 
Standorten sind Bäume der benannten Arten der Pflanzenliste 
1 mit einem Stammumfang von mindestens 18 - 20 cm bzw. 
einer Höhe von 350 – 400 cm zu pflanzen, dauerhaft zu pfle-
gen und zu erhalten. Abgängige Bäume müssen durch gleich-
artige Neupflanzungen ersetzt werden. Die dargestellten 
Standorte können um bis zu 2,5 m in jede Richtung verscho-
ben werden. 

13.8 Pflanzgebot: Park - Gehölze 

An den im Plan auf der öffentlichen Grünfläche (Rheinufer-
park) dargestellten Standorten sind Bäume der benannten 
Arten der Pflanzenliste 1 mit einem Stammumfang von min-
destens 18 - 20 cm bzw. einer Höhe von 350 – 400 cm zu 
pflanzen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Abgängige 
Bäume müssen durch gleichartige Neupflanzungen ersetzt 
werden. Die dargestellten Standorte können um bis zu 10 m in 
jede Richtung verschoben werden. 

13.9 Pflanzbindung (Pfb) 

Die im Plan gekennzeichneten Bäume sind zu erhalten, zu 
schützen und zu pflegen und wenn nötig entsprechend der 
Pflanzenliste 1 im Landschaftsplan mit einem Stammumfang 
von mind. 20 - 25 cm, gemessen in 1 m Höhe, bzw. einer Hö-
he von 350 – 400 cm zu ersetzen. 

13.10 Pflanzenlisten 

Pflanzenliste 1 – Baumsortiment 
 Cedrus atlantica 'Glauca' –  

Blaue Atlas-Zeder 
 Ginkgo biloba - Ginkgo 
 Acer platanoides 'Royal Red' - 

Rotlaubiger Ahorn 
 Acer platanoides 'Emerald 

Queen' - Spitz-Ahorn 
 Acer platanoides - Spitz-Ahorn 
 Acer rubrum –  

Rot-Ahorn (Sumpf-Ahorn) 
 Alnus glutinosa - Schwarz-Erle 

 Liquidambar styraciflua –  
Amberbaum 

 Metasequoia glyptostroboides –  
Urwelt-Mammutbaum 

 Populus nigra 'Italica' –  
Säulenpappel 

 Salix alba 'Tristis' - Trauerweide 
 Platanus x acerifolia - Platane 
 Quercus robur 'Fastigiata' –  

Säuleneiche 
 Taxodium distichum - Sumpfzy-

presse 

14. ZUORDNUNGSFESTSETZUNGEN (§ 8A ABS.1 UND § 5 

BNATSCHG), EXTERNER AUSGLEICH FÜR DEN 

BEBAUUNGSPLAN NR. 19A „IM STERNGARTEN - 
TEILBEBAUUNGSPLAN ALTER HAFEN“)   

Eine bislang ackerbaulich genutzte Fläche im Gewann „Im 
Kirchengrün“ – Flurstücks-Nr. 5177 / 38 – östlich der K 2 ist in 
einer Größe von bis zu 1.510 m² in Extensivgrünland (Feucht- 
bzw. Wechselfeuchtgrünland, Stromtalwiese) umzuwandeln 
und dauerhaft extensiv zu pflegen. Die Umwandlung der 
Ackerfläche in Extensivgrünland muss spätestens im Herbst 
nach dem Beginn der der Erschließungsarbeiten im Bebau-
ungsplangebiet erfolgen. Diese Ausgleichsmaßnahme ist dem 
Teilgebiet WA 8 zugeordnet. 

Die im Bebauungsplan festgesetzten Flächen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB) sowie die darauf auszuführenden 
Maßnahme unter 13.2 „Extensiv genutzte Wiese“ sowie die 
Pflanzung von zwei Bäumen, anzupflanzen in WA 8 und in 
der „Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft“, sind dem Teilgebiet WA 8 zu-
geordnet. 

15. AUFHEBUNG DER FESTSETZUNGEN IN TEILBEREICHEN DES 
BEBAUUNGSPLANES NR. 19 „IM STERNGARTEN“ UND DES 

BEBAUUNGSPLANES NR. 19A „IM STRENGARTEN - 
TEILBEBAUUNGSPLAN ALTER HAFEN“  

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 19 „Im Stern-
garten“ sowie des Bebauungsplanes Nr. 19 A „Im Sterngarten 
- Teilbebauungsplan Alter Hafen“ werden im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 19D „Alte Ziegelei“ 
aufgehoben und durch dessen Festsetzungen ersetzt. 

B. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. § 88 LBAUO R-P) 

1. ÄUßERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN  
(GEM. § 88 ABS. 1 LBAUO R-P) 

1.1 Gestaltung der Dächer 

- Dachform, Dachneigung, Dacheindeckung 
In den Teilgebieten WA 1 bis WA 5 sind nur Flachdächer zu-
gelassen. 
Im Teilgebiet WA 6 sind Satteldächer, Walmdächer und 
Flachdächer zulässig.  
Die Dachneigung der geneigten Dächer beträgt 35°- 45°.  
Im Teilgebiet WA 7 sind Satteldächer und Flachdächer zuläs-
sig. Die Dachneigung der geneigten Dächer beträgt 40° bis 
50°.  
Im Teilgebiet WA 8 sind nur Flachdächer zulässig.  
Flachdächer in allen Teilgebieten sind zu begrünen. 
Im Teilgebiet MI 1 sind an der historischen Erlus-Villa Walm-
dächer, Zeltdächer und Satteldächer zugelassen. Die Dach-
neigung beträgt 40° bis 50°. Die neuen Erweiterungsgebäude 
sind mit begrünten Flachdächern zu versehen. 
Die geneigten Dächer in den Teilgebieten WA 6, WA 7 und 
MI 1 sind mit naturroten nicht glänzenden Dachziegeln einzu-
decken. 

- Dachterrassen, Absturzsicherungen, Dachaufbauten 
In den Teilgebieten WA 1 bis WA 5 sind wohnungsbezogene 
Dachterrassen nur auf den Dächern der Geschosse III und IV 
zugelassen. Dachterrassen auf den obersten Dachflächen 
sind nicht zulässig.  
Im Teilgebiet WA 3 ist ausnahmsweise eine Dachterrasse auf 
der obersten Dachfläche zulässig, wenn der Abstand der Ab-
sturzsicherung zum Attikarand mind. 1,0 m beträgt. 

Die Dachaufbauten sind mind. 1,5 m vom Dachrand abzurü-
cken.  
Die Materialität der Dachaufbauten ist in das Gesamtkonzept 
des Gebäudes einzubinden.  
Im Teilgebiet WA 3 ist ausnahmsweise innerhalb einer dafür 
vorgesehenen Fläche (siehe Planeintrag) ein Treppenaufgang 
zu der obersten Dachterrasse gestattet, wenn die Höhe des 
Dachaufgangs das Maß von 3,0 m ab OK Rohdecke des 
obersten Geschoßes nicht überschreitet und die Materialität 
der Dachaufbauten ist in das Gesamtkonzept des Gebäudes 
eingebunden ist. 

In den Teilgebieten WA 6, WA 7 und WA 8 sind Dachaufbau-
ten nicht zugelassen. 

Im Teilgebiet MI 1 sind die Dachaufbauten an der histori-
schen Erlus-Villa in Form und Größe der bestehenden Dach-
aufbauten zulässig. Auf den Flachdächern sind Dachaufbau-
ten nur für technische Anlagen zugelassen. 

- Vordächer 
In allen Teilgebieten sind die Vordächer an einem Gebäude 
einheitlich, entsprechend der Konzeption des Architekten und 
mit der Abteilung Stadtplanung abgestimmt zu gestalten. 

1.2 Gestaltung der Fassaden 

- Gestaltung der Außenwandflächen 
In allen Teilgebieten sind an den Außenwandflächen nicht 
zugelassen 
- hochglänzende, reflektierende Oberflächen aus Kunststoff, 
keramischen Platten, Metallen, 
- reine ungegliederte Putzfassaden, 
- leuchtende, grellbunte oder auffällige Fassadenfarben und 
intensive Farbgebung mit Remissionswerten von 1-15 und 80-
100. 
In den Teilgebieten WA 1 bis WA 5 sind an den Außenwand-
flächen zur Franz-Kirrmeier-Straße, zu den Spielgassen 
und zum Rhein Klinker und Sichtbetonfassaden bevorzugt.
Das Schließen oder Verglasen von Loggien sowie das An-
bringen von Kaminen, Klimaanlagen, Antennen, Satelliten-
schüsseln und ähnlichen Fremdelementen an den Außen-
wandflächen ist nicht zugelassen. 
Im Teilgebiet MI 1 ist an der historischen Erlus-Villa die Klin-
kerfassade zu erhalten, an den Erweiterungs-gebäuden sind 
Klinker-, Sichtbeton- und Putzfassaden bevorzugt.  
In den Teilgebieten WA 6 und WA 7 sind Putz-, Klinker- und 
Sichtbetonfassaden zugelassen. 
Die Farbgebung sowie die Materialität der Fassaden sind mit 
der Abteilung Stadtplanung abzustimmen.  

- Fenster 
In Teilgebieten WA 1 bis WA 5 und MI 1 sind Kunstoffenster 
sowie grellfarbene Fensterrahmen nicht zulässig. Bevorzugt 
sind Fenster aus Holz und Metallen. 

- Tiefgarageneinfahrten 
In den Teilgebieten WA 1 bis WA 5 und MI 1 sind die Tiefga-
rageneinfahrten geschlossen zu gestalten. Die Materialität der 
Tiefgaragentore ist in das Gesamtkonzept des Gebäudes ein-
zubinden. 

- Sonnenschutz, Sichtschutz 
In den Teilgebieten WA 1 bis WA 5 sind bei den Sonnen-
schutz- und Sichtschutzanlagen bevorzugt 
- Rollladen und Markisen aus textilen Materialien 
- Klapp- und Schiebeläden. 
Die Sonnen- und Sichtschutzanlagen sind pro Gebäude ein-
heitlich, entsprechend der Konzeption des Architekten und mit 
der Abteilung Stadtplanung abgestimmt zu gestalten. Die Re-
gelung gilt auch für die Sonnen- und Sichtschutzanlagen auf 
den Balkonen, Loggien, Terrassen und Dachterrassen. 
Eine nachträgliche Aufrüstung von aufgesetzten Rollladenkäs-
ten ist nicht zulässig. 

- Brüstungen, Geländer 
In den Teilgebieten WA 1 bis WA 5 sind Brüstungen und Ge-
länder pro Fassade einheitlich, entsprechend der Konzeption 
des Architekten und mit der Abteilung Stadtplanung abge-
stimmt zu gestalten. 

1.3 Anlagen zur Nutzung Solarenergie, Außenantennen 

Die Anlagen zur Nutzung der Solarenergie sind in den Teilge-
bieten WA 1 bis WA 5, nur auf den obersten Dachflächen zu-
lässig. Die Höhe der Solaranlagen darf das Maß von 1,0 m 
von Dachoberfläche nicht überschreiten. Sie sind 1,0 m vom 
Dachrand abzurücken.  

Außenantennen sind nur auf den obersten Dachflächen zu-
lässig. Pro Gebäude ist max. eine Gemeinschaftsantenne ge-
stattet. 

Anlagen zur Nutzung der Solarenergie und die Außenanten-
nen sind so zu gestalten, dass sie von den öffentlichen Ver-
kehrsflächen nicht einsehbar sind. 

In dem Teilgebiet WA 6 und WA 7 sind Anlagen zur Nutzung 
der Solarenergie nur auf den geneigten Dächern zulässig. Der 
Abstand der Solaranlagen von Traufe, First und Ortgang muss 
mind. 0,5 m betragen. Pro Dachfläche darf die Solaranlage 
max. 2/3 der Dachfläche einnehmen. 

Die Außenantennen sind so zu gestalten, dass sie von den 
öffentlichen Verkehrsflächen nicht einsehbar sind. 

Im Teilgebiet MI 1 sind Solaranlagen und Außenantennen 
nicht zulässig. 

In WA 8 sind Solaranlagen nur zulässig, wenn sie flächen-
bündig mit dem Dach ausgeführt werden und maximal 50 m² 
pro Gebäude nicht überschreiten. 

1.4 Müllstandplätze 

In den Teilgebieten WA 1 bis WA 5 sind Müllstandplätze voll-
ständig in die Tiefgaragen zu integrieren. 

In den Teilgebieten WA 6, WA 7, WA 8 und MI 1 sind Müll-
standplätze so zu gestalten, dass sie von den öffentlichen 
Verkehrsflächen nicht einsehbar sind.  

1.5 Werbeanlagen, Warenautomaten 

In den allgemeinen Wohngebieten sind Werbeanlagen nicht 
zulässig. Hinweisschilder auf Beruf oder Wohnung sind bis zu 
einer Größe von 0,25 m² zulässig. Sie sind als transparente 
Tafeln mit Bild und Textaufdruck an die Fassade anzubringen. 
Pro Gebäudeeingang ist ein Hinweisschild zulässig. Ferner 
sind nutzungsbezogenen Hinweisschilder hinsichtlich der 
Tiefgarageneinfahrten gestattet.  

Im Teilgebiet WA 4 sind Werbeanlagen im Bereich der Gast-
ronomie am Quartiersplatz in Abstimmung mit der Abteilung 
Stadtplanung ausnahmsweise zugelassen. 

Werbeanlagen im Mischgebiet sind mit der Denkmalpflege 
abzustimmen. 

2. GESTALTUNG DER UNBEBAUTEN FLÄCHEN BEBAUTER 

GRUNDSTÜCKE 

2.1 Begrünung der Tiefgaragen 

In den Teilgebieten WA 1 bis WA 5 sind die nicht überbauten 
Teile der Tiefgaragen zu begrünen (siehe planungsrechtliche 
Festsetzungen Nr. 13.6). 

2.2 Stellplätze, Zufahrten, Spielgassen

Auf den Flächen für Stell- und Parkplätze sind keine Über-
dachungen, Carports, Fahrradboxen, Schranken, Poller etc. 
zugelassen. 

Wege, Zufahrten, nichtbegrünte Freiflächen und offene Stell-
plätze sind in wasserdurchlässigen Belägen herzustellen. 

Fahrradstellplätze sind in den Teilgebieten WA 1 bis WA 5 
als hauseingangsbezogene Gruppenstellplatz-anlagen an der 
westlichen bzw. nördlichen Gebäudeseite zu gestalten (siehe 
planungsrechtliche Festsetzungen Nr.4, Nebenanlagen gem. 
§ 14 BauNVO). 

2.3 Einfriedungen 

In den Teilgebieten WA 1 bis WA 5 sind Einfriedungen ent-
lang der öffentlichen Verkehrsflächen sowie entlang der seitli-
chen Grundstücksgrenzen nicht zulässig. Einfriedungen ent-
lang der Grundstücksgrenzen zum öffentlichen Park sind als 
Hecken mit einer mittig integrierten Absturzsicherung entspre-
chend der Konzeption des Architekten / des Landschaftsarchi-
tekten zu gestalten. Die Höhe der Einfriedungen darf das Maß 
von 90 cm, gemessen ab Oberkannte Hochwasserschutz-
wand, nicht überschreiten.  

In den Teilgebieten WA 6 und MI 1 sind Einfriedungen ent-
lang der öffentlichen Verkehrsflächen als Mauer aus Klinker 
oder als Hecken zulässig. Die Höhe der Einfriedungen darf 
das Maß von 1,60 m nicht überschreiten.  

Die rückwärtigen Grundstücksgrenzen im Teilgebiet W6 sind 
mit Laubbaumhecken in einer Höhe von mindestens 2,0 m 
einzufrieden. Entlang der seitlichen Grundstücksgrenzen sind 
Hecken oder Hecken mit eingelegtem Maschendraht zu be-
vorzugen.  

In den Teilgebieten WA 7 und WA 8 dürfen Einfriedungen zur 
Hafenstraße die Höhe von 80 cm, zu den seitlichen und rück-
wärtigen Grundstücksgrenzen die Höhe von 1,60 m nicht 
überschreiten. Zulässig sind nur Hecken mit eingelegtem Ma-
schendrahtzaun.  

Die Gestaltung der Einfriedungen ist jeweils mit der Abteilun
Stadtplanung abzustimmen. 

C. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

1. Denkmalschutz 
Die Bestimmungen des Denkmalschutz- und Pflegegesetzes 
vom 23.3.1978 (GVBl. 1978, Nr. 10, Seite 159 ff, zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 26.11.2008, GVBI Seite 301) sind 
einzuhalten. 

2. FFH-Gebiet 
Ein kleiner Teil des Planungsgebietes - Ufertreppe am Rhein -
liegt im FFH-Gebiet „Rheinniederung Speyer-Ludwigshafen“ 
Nr. 6616-304. 

3. Überschwemmungsgebiet 
Das Gelände zwischen Uferlinie und Hauptdeichen sowie 
baulichen Anlagen, die die Funktion von Hauptdeichen 
(Hochwasserschutzlinie) erfüllen, gilt gemäß § 88 (2) Nr. 2 
LWG als Überschwemmungsgebiet. Es gelten somit die Rege-
lungen der §§ 88a, 89, 90, 91 und 92 LWG. 

D. HINWEISE 

(0) Allgemein 
Mit der Vorlage von Bauunterlagen für einzelne Grundstücke 
sind vom Antragsteller qualifizierte Freiflächengestaltungsplä-
ne mit Darstellung und Erläuterung der grüngestalterischen 
Maßnahmen, des Versiegelungsgrads und der Geländemo-
dellierung mit entsprechenden Höhenangaben vorzulegen und 
gestalterisch abzustimmen. 

Die zur Erhaltung festgesetzten Bäume sind lagemäßig nicht 
eingemessen. Es wird empfohlen, vor Beginn der Baumaß-
nahmen die genauen Standorte nach Lage und Höhe einzu-
messen und zu kartieren. 

Hinsichtlich der in der Planzeichnung als „Bestand“ gekenn-
zeichneten Bäume sollte im Zuge der Ausführungsplanung 
geprüft werden, ob diese erhalten werden können. 

Generell sind für Baumpflanzungen im Straßenraum 16 m³ 
durchwurzelbarer Raum vorzusehen. Dafür sind spezielle 
Substrate einzusetzen. Die Abteilung Stadtgrün ist zu beteili-
gen.  

Die freizuhaltenden Flächen in den Bereichen WA 8 und WA 7
müssen im Hochwasserfall und zu Übungszwecken mit dem
LKW befahrbar sein. Schäden die hieraus entstehen werden 
nicht erstattet. 

Die im Bebauungsplan gemachten Ausführungen hinsichtlich 
der Ableitung von Regenwasser ersetzen nicht die notwendi-
ge wasserrechtliche Erlaubnis oder Bewilligung. 

Bei Planung und Ausführung sind die DIN18040 „Barrierefrei-
es Bauen“, die DIN 32984 „Bodenindikatoren im öffentlichen 
Raum“ und die DIN 33942 „Barrierefreie Spielplatzgeräte“ zu 
berücksichtigen. 

(1) Hinweise Landesamt für Geologie und Bergbau  
Im Bereich des Oberrheingrabens kann das natürliche Ra-
donpotenzial lokal erhöht sein. Es wird daher empfohlen, bei 
Neubauten darauf zu achten, dass eine durchgängige Beton-
fundamentplatte erstellt wird und der DIN-gerechte Schutz 
gegen Bodenfeuchte gewährleistet ist. In Kellerräumen oder 
Räumen mit erdberührten Wänden, die dauerhaft durch Per-
sonen als Wohn- oder Arbeitsbereich genutzt werden, ist auf 
ausreichende (Fenster) – Lüftung (Stoßlüften) vor allem wäh-
rend der Heizperiode zu achten.  

Zur Feststellung der konkreten Radonkonzentration im Einzel-
fall können orientierende Radonmessungen in der Bodenluft 
in Abhängigkeit von den geologischen Gegebenheiten des 
einzelnen Bauplatzes durchgeführt werden. 

Das Plangebiet liegt im Bereich des Bewilligungsfeldes für 
Kohlenwasserstoffe „Römerberg-Speyer“. 

Bei Eingriffen in den Baugrund sind die einschlägigen Regel-
werke (u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu 
berücksichtigen.  

(2) Hinweise Gesundheitsamt, Kreisverwaltung Ludwigs-
hafen 
Bei der Neuinstallation eines Leitungsnetzes für Warm- und 
Kaltwasser ist dafür Sorge zu tragen, dass nur Werkstoffe und 
Materialien eingesetzt werden, welche den anerkannten Re-
geln der Technik entsprechen (z.B. DIN 1988, DVGW Arbeits-
blätter). Installationen sind nur von bei dem Wasserversor-
gungsunternehmen registrierten Firmen durchführen zu las-
sen. Nach 13. Abs. 1 der Trinkwasserverordnung ist der Be-
treiber einer Wasserversorgungsanlage nach 3 Abs. 2c (Anla-
gen der Hausinstallation) verpflichtet, die Inbetriebnahme dem 
Gesundheitsamt anzuzeigen. Betriebswasser bzw. Nieder-
schlagswasser darf nur für Zwecke verwendet werden, bei 
denen eine Gesundheitsbeeinträchtigung der Verbraucher 
ausgeschlossen werden kann. Hinsichtlich der Verwendung 
wird auf die einschlägigen rechtlichen Vorgaben, insbesonde-
re auf die Trinkwasserverordnung, verwiesen. 

(3) Hinweise Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 
Im Plangebiet befinden sich Telekommunikationsanlagen, die 
bei Baumaßnahmen gegebenenfalls gesichert werden müs-
sen. Bei Bauausführung ist die Kabelschutzanweisung der 
Telekom und das „Merkblatt über Baumstandorte und unterir-
dische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesell-
schaft für Straßen und Verkehrswesen, Ausgabe 1998 zu be-
achten. 
Weiterhin ist im Falle eines Ausbaus ggf. die Verlegung neuer 
Kommunikationslinien erforderlich. Man bittet spätestens 6 
Wochen vor Ausschreibungsbeginn um Kontaktaufnahme. 
Im Bereich der Einmündung Ziegelofenweg / Franz-Kirrmeier-
Straße befindet sich ein Kabelverzweiger der Telekom, der 
nur mit einem unverhältnismäßig hohen Kostenaufwand ver-
legt werden kann. Man bittet deshalb die Verkehrsführung so 
auf den Kabelverzeweiger abzustimmen, dass eine Verlegung 
des Kabelverzweigers vermieden werden kann. 

(4) Hinweise Kabel Deutschland GmbH 
Im Plangebiet befinden sich Telekommunikationsanlagen der 
Kabel Deutschland GmbH. Es wird darauf hingewiesen, dass 
diese bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern 
sind. Sie dürfen nicht überbaut werden, die vorhandene Über-
deckung darf nicht verringert werden. 

(5) Hinweise des Wasser- und Schifffahrtsamtes 
Der Pegel ist inkl. Zugang zum Rhein und Pegelhaus nicht zu 
verändern. Auch während der Bauphase ist der Zugang für 
die Beschäftigten des Wasser und Schifffahrtsamtes jederzeit 
zu gewährleisten.  

Für die geplante Einleitung von Niederschlagswasser zur 
Entwässerung des Plangebiets ist abhängig von der Einleite-
menge eine strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung 
zu beantragen und ein privatrechtlicher Nutzungsvertrag mit 
dem Wasser- und Schifffahrtsamt zu schließen. Auch über die 
Nutzung bundeseigener Land- und Wasserflächen ist ein pri-
vatrechtlicher Nutzungsvertrag mit dem Wasser- und Schiff-
fahrtsamt abzuschließen. 

(6) Hinweise der Regionalstelle der SGD Süd 
Das Plangebiet befindet sich in einem hochwassergefährde-
ten Bereich. Bei einem Versagen der Hochwasserschutzein-
richtungen oder bei einem über das 200-jährige Hochwasser 
hinausgehenden Hochwasserereignis ist es möglich, dass das 
Gebiet zwischen Rheinhauptdeich und Hochufer, also auch 
das Plangebiet, überflutet wird. Es wird deshalb darauf hinge-
wiesen, dass kein absoluter Hochwasserschutz besteht und 
dass sich kein Anspruch auf Verstärkung oder Erhöhung der 
Hochwasserschutzanlagen ableiten lässt. Durch den Bebau-
ungsplan lässt sich, auch bei möglichen Schäden durch 
Hochwasser, kein Anspruch auf Schadensersatz ableiten. 

Aufgrund der hohen Grundwasserstände im Plangebiet wird 
empfohlen Unterkellerungen wasserdicht auszubilden.  

Eine dauerhafte Grundwasserabsenkung und -ableitung ist 
wasserwirtschaftlich nicht vertretbar. Sollte im Zuge der Bau-
maßnahme eine temporäre Grundwasserabsenkung erforder-
lich werden, so ist diese mit entsprechenden Planunterlagen 
bei der zuständigen unteren Wasserbehörde zu beantragen.  

Die Bestimmungen des Hochwasserschutzes nach Abschluss 
des parallel laufenden Planfeststellungs-verfahrens sind ein-
zuhalten. 

(7) Hinweise der Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft und Bodenschutz der SGD - Süd 
Der bestehende Hochwasserschutz durch den Rheinhaupt-
deich entlang der Franz-Kirrmeier-Straße muss so lange be-
stehen bleiben, bis die neue Hochwasserschutzlinie mit den 
neuen Gebäuden und den verbindenden Zwischenmauern 
vollständig errichtet ist. Die Deichverteidigung muss jederzeit -
vor, während und nach der Baumaßnahme sichergestellt und 
gegeben sein. 

Das Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschichten richtet 
sich nach den Vorgaben des § 12 BBodSchV. 

Für Auffüllungen zur Errichtung von technischen Bauwerken 
sind die LAGA-TR M 20 „Anforderungen an die stoffliche Ver-
wertung von mineralischen Abfällen – Technische Regeln der 
Länderarbeitsgemeinschaft Abfall“ in ihrer neusten Fassung 
zu beachten. Für weitere Ausführungen wird auf die Vollzugs-
hilfe zu § 12 BBodSchV der Länderarbeitsgemeinschaft Bo-
den (LABO) und die ALEX-Informationsblätter 24 bis 26 hin-
gewiesen. 

(8) Hinweise der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direk-
tion Landesarchäologie 
Bei der Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie für die Er-
schließungsmaßnahmen hat der Bauträger / Bauherr, die aus-
führenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, die Archäolo-
gische Denkmalpflege, Kleine Pfaffengasse 10 in Speyer zu
gegebener Zeit rechtzeitig den Beginn der Arbeiten anzuzei-
gen, damit diese, sofern notwendig, überwacht werden kön-
nen. 

Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestim-
mungen des Denkmalschutz- und Pflegegesetzes vom 
23.3.1978 (GVBl. 1978, Nr. 10, Seite 159 ff, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26.11.2008, GVBI Seite 301) hinzuweisen. 
Danach ist jeder zu Tage kommender archäologischer Fund 
unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich un-
verändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen 
Verlust zu sichern. 

Absatz 1 und 2 entbinden Bauträger / Bauherrn jedoch nicht 
von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der Direktion 
Landesarchäologie. 

Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, 
so ist der archäologischen Denkmalpflege ein angemessener 
Zeitraum einzuräumen, damit diese Rettungsgrabungen, in 
Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den An-
forderungen der heutigen archäolog. Forschung entspre-
chend, durchführen kann. 

Die Punkte 1 - 4 sind in die Bauausführungspläne als Aufla-
gen zu übernehmen. Diese Stellungnahme betrifft ausschließ-
lich die archäologischen Kulturdenkmäler und ersetzt nicht 
eine Stellungnahme der Direktion Landesdenkmalpflege zu 
den Baudenkmälern. 

(9) Hinweise der SWS GmbH / Entsorgungsbetriebe 
Vor Beginn der Tiefbauausführungen sind die Sicherungs-
maßnahmen der Stadtwerke GmbH einzuholen. 

Bei Neubauten oder größeren Umbauten der vorhandenen 
Bebauung in WA 6, 7 u. 8 ist, um dem neuen Landeswasser-
gesetz zu genügen, mindestens das Regenwasser der Dach-
flächen, ebenfalls dem Rhein zuzuführen.  

(10) Hinweise zum Schallschutz 
Durch den derzeitigen und künftigen Verkehr auf der Bun-
deswasserstraße Rhein kann es kurzeitig zu Überschreitun-
gen der Immissionsrichtwerte für den Schall kommen. Der 
Bebauungsplan enthält diesbezüglich entsprechende Festset-
zungen. Dennoch wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass, 
je nach persönlicher Befindlichkeit, der vom Schiffverkehr 
ausgehende Lärm als Belästigung empfunden werden kann.  

Die vorliegenden Gutachten weisen nach, dass es durch den 
Luftverkehr nicht zu Überschreitungen der Immissionsricht-
werte für den Schall kommt. Dennoch wird vorsorglich darauf 
hingewiesen, dass, je nach persönlicher Befindlichkeit, der 
Fluglärm als Belästigung empfunden werden kann.  
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